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[fol. 93r] 
 
Thoman Pauman von Langenreith dient Zuehelffers 
  weis vmb das wochentliche SpundtSpeissgellt196, wochentlich 
  2 fl., thuet ime vom 15. May bis 24. Nouembris 
  von 26 Wochen197 
     52 fl. 
 
Vnd weiln er, Pauman, in das vorgemelten Haßl- 
  bachers198 vacierönd199 Spundgellt200 worden, 
  trifft ime sein Besoldung vom 24. 9bris bis 
  dato 15. May mit Schlus der Rechnung ain halb 
  Jar, wie dem anderen 
     13 fl. 30 kr.201 
 
An des gemelten Thoman Pauman Stell ist Georg 
  Spräberger von Schwarzach Zuehelffers weis 
  aufgenommen, deme ist vom 24. Nouembris bis 
  [...]202 bis dato 15. May mit Beschlus der Rechnung in allen 
  25 Wochen, ieder für Cosst vnd Lohn 2 fl., geraicht 
  vnd geben worden, thuet 
     50 fl.203 
 
Wolf Trumb von Oberried, Preukhnecht, dient vom 
  15.204 May bis vf den 3tn 9bris 25 Wochen, ieder 
  2 fl. Wochenlohn, damit205 er ausgestelt, thuet 
     50 fl. 
 
Huius    165 fl. 30 kr. 
 

                                                 
196 „Speiss“ wurde über „Spundt“ über der Zeile eingefügt. 
197 Der Zeitraum vom 15. Mai bis zum 23. November 1624 beträgt 27 Wochen und 4 Tage, es wurde ihm 
also zuwenig bezahlt. Ausgeglichen wurde der Zeitraum, da er in seiner neuen Position ebenfalls ein 
halbes Jahr bezahlt bekommt (sh. den nächsten Absatz im Rechnungsbuch). 
198 D.h. Thomas Würzmüllers. 
199 Lat. „vacare“: frei sein. Der zweite Buchstabe ist im Original als „e“ mit Überstrichen geschrieben. 
200 „Spundgellt“ über der Zeile eingefügt. 
201 Sh. oben, Anm. 197. 
202 Offensichtlich handelt es sich um einen Schreibfehler; das/die dort stehende Wort/Abkürzung ist nicht 
deutlich lesbar, es kann „Mab“ o. „agb“ heißen. 
203 Der Zeitraum vom 24. November 1624 bis zum 15. Mai 1625 beträgt 24 Wochen und 1 Tag (bzw. 
zwei Tage, wenn der 15. Mai mitgezählt wird), die angefangene Woche wurde also voll bezahlt. Dieses 
Phänomen hatte sich schon im Vorjahr gezeigt (vgl. RB 1623, S. 80-85). 
204 Die zweite Ziffer wurde überschrieben, zu lesen ist eine „2“ (d.h. 12. Mai), was aber wenig Sinn 
macht, denn dieses Datum greift in das Rechnungsjahr 1623/24 zurück, wo er bereits bis zum 15. Mai 
1624 bezahlt worden war, auch wenn der dort angegebene Zeitraum nicht ganz stimmt. Vgl. RB 1623, S. 
83, Anm. 144. 
205 Wortbedeutung: „als“. 


